
Am Gericht

Gefährdeter als 
gefährdet
Die Schweiz lehnt Anträge um humanitäre Visa fast immer ab. 
Die Hürden sind so hoch, dass man sich fragt: Wer lebt noch 
gefährlicher als eine Frauenrechtsaktivistin in Afghanistan?
Von Jana Schmid, 01.05.2024

Mitten im Kalten Krieg verabschiedete die Schweiz 1979 ihr erstes Asyl-
gesetz. Es war «von bemerkenswert liberalem Geist», wie die Schweizeri-
sche Flüchtlingshilfe schreibt. Der Zweite Weltkrieg hatte einen weltope-
nen Zeitgeist hervorgebracht. GeBüchtete aus kommunistischen Diktatu-
ren emC2ng man mit openem Herzen.

Doch seither wurde das schweizerische Asylrecht bis heute Craktisch nur 
noch verschär0.

Ein PeisCiel dafür ist das Potscha0sasyl. 1979 eingeführt, bot es Menschen 
in Gefahr die Lhance auf sichere Fluchtwege. Sie konnten direkt auf einer 
Schweizer Potscha0 ein Asylgesuch stellen. Wurde es bewilligt, dur0en sie 
legal in die Schweiz einreisen und bleiben. Die Hürden dafür waren immer 
schon hoch.

TI1T schaJe die Schweiz das Potscha0sasyl wieder ab. Die Pegründung des 
Pundesrats: Es sei «verlockend» für (ersonen, die nicht gefährdet sind, aber 
nach EuroCa auswandern wollen.

Es wurde eine bewusst strengere Alternative geschapen: das humanitäre 
Visum.

Wer in seinem Herkun0sstaat «unmittelbar, ernstha0 und konkret an )eib 
und )eben gefährdet ist», kann auf einer Schweizer Potscha0 im Ausland 
ein Visum erhalten, um für 9I 3age in die Schweiz einzureisen und hier ein 
Asylgesuch zu stellen.

So wahre die Schweiz ihre humanitäre 3radition, erklärte der Pundesrat.

Doch die Anzahl Menschen, die von dieser 3radition Cro2tieren, ist sehr 
klein. 6n den vergangenen drei 8ahren stellte das Staatssekretariat für Mi-
gration 4SEM5 insgesamt //9 humanitäre Visa aus, wie es auf Anfrage mit-
teilt. ö17ö Gesuche, die via Potscha0en im Ausland beim Staatssekretariat 
eingingen, lehnte es ab.
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Die meisten Gesuche in den letzten drei 8ahren kamen aus Afghanistan. 
Gemäss Schätzungen sind mehr als U Millionen Afghaninnen und Afgha-
nen auf der Flucht, innerhalb oder ausserhalb der )andesgrenzen. Das SEM 
hat seit Anfang TIT1 insgesamt T1T humanitäre Visa für (ersonen aus Af-
ghanistan gewährt.

Ort: Pundesverwaltungsgericht, St. Gallen
Zeit: 7. März TITj
Fall-Nr.: F-/’öI–TIT/
Thema: Humanitäres Visum

Pahar Ahmadi, die eigentlich anders heisst, wuchs in Herat auf, der zweit-
grNssten Stadt Afghanistans. 6m 8ahr TII1 stürzten die xSA die 3aliban. Da-
mals T/-Rährig, begann Pahar Ahmadi ihr feministisches Engagement. Sie 
habe die erste Frauenorganisation in Herat gegründet: den «WomenOs So-
cial Louncil».

So brachte sie es vor dem Pundesverwaltungsgericht vor.� Dieses Verfah-
ren ist rein schri0lich Ä sowohl die Peschwerde als auch das xrteil. ichts 
davon wird mündlich in einem Gerichtssaal vorgetragen.

Das Gleiche gilt fürs vorangegangene Verfahren beim Staatssekretariat für 
Migration. Ein CersNnliches GesCräch mit Pahar Ahmadi führte einzig die 
Schweizer Potscha0 in 3eheran. Für die Peschwerdeverfahren wurde Ah-
madi von der Schweizer Asylrechtsorganisation Asyle  vertreten, die die 
deutschsCrachigen Peschwerden verfasste. Die eCublik stützt sich in die-
sem Artikel auf das schri0liche xrteil des Pundesverwaltungsgerichts.

Ahmadi machte Karriere. xnd die war ganz den Frauenrechten verschrie-
ben. 6hrer Peschwerde legte sie zahlreiche Dokumente bei, die ihre beruBi-
chen 3ätigkeiten belegen sollen. Etwa Arbeitsverträge und -bestätigungen, 
Ausweise, eine Friedensmedaille, Fotos von Au0ritten, die sich gemäss ih-
ren Angaben gegen die 3aliban gerichtet hätten, sowie ein Schreiben des 
Gouverneurs der (rovinz Herat, der ihr für ihren langRährigen Einsatz «für 
die Gleichstellung und gegen die 3aliban» dankte.

Pahar Ahmadi leitete die Abteilung für Frauenangelegenheiten im gleich-
namigen afghanischen Ministerium.

Sie wurde zur stellvertretenden Frauenbeau0ragten des )andes befNrdert. 
xnd sie trieb die strafrechtliche Verfolgung von frauensCezi2scher Gewalt 
voran.

An einer Crivaten xniversität unterrichtete sie ab TI1T während fünf 8ahren 
als (rofessorin für echt und (olitikwissenscha0en.

Dann arbeitete sie für das von den xSA gefNrderte (rogramm «(romo-
te WomenOs )eadershiC DeveloCment». Sie organisierte SCortCroRekte für 
Frauen. Die PekämCfung e tremistischer 6deologien der 3aliban sei 3eil ih-
res 8obs gewesen, führte sie aus.

TI17 leitete sie ein 8ahr lang ein afghanisches Frauenradio. Es strahlte auch 
3aliban-kritische Sendungen aus.

Schon bevor die 3aliban am 1’. August TIT1 wieder die Macht im )and an 
sich rissen, hatte Pahar Ahmadis Engagement Gefahren mit sich gebracht.

6m 8uli TITI, so Ahmadi, habe sie den LamCus eines von ihr gegründeten 
Fitnesscenters verlassen. Da hätten die 3aliban versucht, sie zu erschiessen. 
Weitere Details zu dieser Attacke gehen aus dem xrteil nicht hervor. Da-
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nach habe sie immer wieder 3odesdrohungen erhalten. Sie suchte erstmals 
nach MNglichkeiten, Afghanistan zu verlassen.

Die xSA boten ihr ein Visum an Ä nicht aber ihren vollRährigen 3Nchtern, 
damals T1 und T/ 8ahre alt. Diese zurückzulassen, kam für Ahmadi nicht 
infrage. Sie blieb. Doch die 3odesdrohungen wurden mehr. Ahmadi schil-
dert in ihrer schri0lichen Peschwerde, sie habe nach der Machtübernahme 
der 3aliban zunächst wieder an der xniversität unterrichten kNnnen. Sie 
habe an Demonstrationen teilgenommen und Pilder davon auf sozialen 

etzwerken geteilt. Auch einen Prief an einen 3alibanführer verNpentlichte 
sie auf Facebook. Der Peschwerde vor Pundesverwaltungsgericht legte sie 
Screenshots davon bei.

6m Dezember TIT1 seien mehrere (ersonen bei ihr zu Hause aufgetaucht, 
um sie zu verha0en, schreibt Ahmadi in ihrer Peschwerde. Sie war nicht zu 
Hause. Also hätten die Fremden stattdessen ihren Pruder mitgenommen, 
ihn inha0iert und gefoltert. ach drei 3agen hätten sie ihn entlassen, nach-
dem er das VersCrechen abgegeben habe, seine Schwester werde sich fortan 
ruhig verhalten und sich nicht weiter Npentlich äussern.

Ein halbes 8ahr sCäter, im August TITT, habe ein Mann sie auf der Strasse 
erkannt. Sie hatte früher einmal dafür gesorgt, dass er inha0iert worden 
war. Er hatte seiner Frau die )iCCen abgeschnitten.

och am selben Abend sei dieser Mann mit einem o ziellen Schreiben 
der 3aliban bei Pahar Ahmadi aufgetaucht. Es war ein Drohbrief, und wie 
immer drohte man ihr mit dem 3od. Zudem sollte sie ihre 3Nchter an 
die 3alibankämCfer übergeben, zwecks Heirat. Der Drohbrief liegt der Pe-
schwerde bei. Ahmadi reagierte nicht auf das Schreiben.

Fünf 3age darauf versuchten drei bewapnete Männer, Ahmadis damals 
17-Rährigen Sohn zu entführen. Es gelang ihnen nicht. Doch die Familie 
musste laut Pahar Ahmadis schri0lichen Schilderungen nun endgültig un-
tertauchen. Sie versteckten sich, so Ahmadi, an unterschiedlichen rten, in 
der xmgebung von Herat.

Wo Gefahr, da keine Botscha«
Wer ein humanitäres Visum beantragen will, muss CersNnlich auf einer 
Schweizer Potscha0 oder einem Schweizer Konsulat vorsCrechen. Die Pot-
scha0 Crü0 das Gesuch und fällt einen Entscheid. )ehnt sie ab, kann beim 
Staatssekretariat für Migration EinsCrache erhoben werden. Wird auch 
diese abgelehnt, steht eine Peschwerde ans Pundesverwaltungsgericht of-
fen.

Wie erwähnt: All diese Verfahren sind schri0lich. Abgesehen von den 
Potscha0en hat keine der PehNrden direkten Kontakt mit den Antrag-
stellenden. Für den Peschwerdeweg in der Schweiz sind sie in der egel auf 
eine hiesige echtsvertretung angewiesen.

Die inhaltlichen Voraussetzungen für ein humanitäres Visum lesen sich ab-
schreckend.

Petropene müssen in ihrem Heimatstaat «unmittelbar», «ernstha0» und 
«konkret» an )eib und )eben gefährdet sein, steht im Gesetz. (ra isge-
mäss wird das Visum nur unter «sehr restriktiven Pedingungen» ausge-
stellt, konkretisiert das Pundesverwaltungsgericht. xnd zwar bloss dann, 
wenn «opensichtlich» davon ausgegangen werden muss, dass sich die (er-
son in einer «besonderen» otsituation be2ndet, die ein behNrdliches Ein-
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greifen «zwingend» erforderlich macht. Diese otsituation muss sich zu-
dem «massgeblich» von der Situation anderer (ersonen in derselben )age 
abheben.

xnd anders als im Asylverfahren müssen Petropene ihre Gefährdung nicht 
nur glaubha0 machen, sondern «beweisen».

Man muss also, um eine Lhance auf dieses e klusive echt zu haben, an 
einem sehr gefährlichen rt auf der Welt ganz besonders gefährdet sein. 
Man muss das Messer Craktisch am Hals haben.

xnd das beweisen kNnnen.

ur: 8ust an den gefährlichsten rten dieser Welt gibt es nicht immer eine 
Schweizer Potscha0 Ä eben weil die rte so gefährlich sind. Zum PeisCiel 
in Afghanistan. der in Gaza.

xm einen Antrag für ein humanitäres Visum stellen zu kNnnen, müssen 
Menschen aus diesen egionen in ein anderes )and reisen. Das ist Redoch 
nur in Ausnahmefällen mNglich. xnd wenn, dann meistens sehr riskant.

Wem die eise gelingt, dem legen die Schweizer PehNrden diesen Erfolg 
dann häu2g zum achteil aus: Pe2nden sich die betropenen (ersonen in 
einem Drittstaat, sei in der egel davon auszugehen, dass keine Gefährdung 
mehr bestehe, argumentiert das Pundesverwaltungsgericht.

So gingen von 8anuar bis Ende März TITj beim SEM 1U Gesuche von (er-
sonen aus (alästina ein. Alle müssen bei einer Vertretung in einem Dritt-
staat Ä meistens gyCten Ä eingereicht worden sein. Alle Gesuche wurden 
abgelehnt. Das teilt das Staatssekretariat auf Anfrage der eCublik mit.

wWenn nicht sie, ?er dann»
Pahar Ahmadi versuchte es im 6ran. « ur mit viel Glück», wird sie im xrteil 
zitiert, sei ihr zusammen mit dem Ehemann, den beiden 3Nchtern und dem 
Sohn die eise gelungen, ohne verha0et zu werden. 6m ktober TITT sCrach 
die Familie auf der Schweizer Potscha0 in 3eheran vor und ersuchte um 
ein humanitäres Visum. Mündlich habe man ihr dort mitgeteilt, dass sie 
die Voraussetzungen erfülle, erzählte Pahar Ahmadi sCäter ihrer echts-
vertreterin.

3rotzdem wies die Potscha0 das Gesuch im 8anuar TIT/ ab. Die Asylrechts-
organisation Asyle  reichte für Pahar Ahmadi EinsCrache beim SEM ein. 6m 
Mai TIT/ wurde auch diese abgelehnt. Sie zogen den Entscheid ans Pundes-
verwaltungsgericht weiter.

Die Familie hielt sich während dieser Zeit im 6ran und in (akistan auf. Die 
8uristin Elena )iechti von Asyle  vertrat sie im Verfahren.

6m GesCräch mit der eCublik sagt )iechti: «Die Lhancen auf ein humanitä-
res Visum sind verschwindend klein. Aber bei diesem Fall wagte ich für ein-
mal, etwas zuversichtlich zu sein.» Die )ebensumstände von Pahar Ahmadi 
als renommierter afghanischer Frauenrechtsaktivistin seien so klar hNchst 
gefährlich, dass Elena )iechti 2ndet: «Wenn sie die Voraussetzungen für ein 
humanitäres Visum nicht erfüllen sollte Ä wer dann?»

Doch das Pundesverwaltungsgericht sieht es anders. 6n ihrem xrteil vom 
7. März TITj lehnen die beiden ichter Pasil LuCa und Daniele Lattaneo 
sowie ichterin Llaudia Lotting-Schalch die Peschwerde ab.

REPUBLIK 4 / 5



Die zahlreichen Dokumente, mit denen Ahmadi in ihrer Peschwerde ihre 
Geschichte belegt hatte, liessen sich nicht auf ihren 6nhalt und ihre Echt-
heit überCrüfen, schreibt das Gericht.

Es erscheine aufgrund dieser Pelege aber Clausibel, dass sich Ahmadi seit 
über TI 8ahren für Frauenrechte engagiere. 6nsgesamt verfüge sie «abstrakt 
betrachtet über ein gewisses isikoCro2l». Auch weil sie für xS-amerika-
nische (rogramme und für die afghanische egierung gearbeitet habe.

3rotzdem erkennt das Gericht verschiedene Hinweise darauf, dass Ahmadi 
doch nicht dermassen gefährdet sei. Etwa weil die Familie openbar unbe-
helligt in den 6ran reisen konnte. der weil Ahmadi nicht 4ohne ihre 3Nch-
ter5 in die xSA geBüchtet war, obwohl sie die MNglichkeit dazu gehabt hätte.

Die Frau kNnne insgesamt keine unmittelbare, ernstha0e und konkrete Ge-
fährdung in Afghanistan aufzeigen.

Das Schicksal der Frauenrechtsaktivistin nahm trotzdem noch eine gute 
Wendung. Das hat mit den Schweizer PehNrden allerdings nichts zu tun.

Am Tö. 8anuar TIT/ sicherte das deutsche 6nnenministerium der Familie 
im ahmen eines humanitären AufnahmeCrogramms ein Visum zu. Was 
die deutschen PehNrden anders einschätzten als die schweizerischen, lässt 
sich nicht heraus2nden. Der Cositive Entscheid aus Deutschland, der der 

eCublik vorliegt, ist nicht begründet.

Doch Pahar Ahmadi muss das nicht mehr kümmern: Ende 8anuar gelang 
ihr mit der Familie die eise nach Deutschland.

Illustration: Till Lauer
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